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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1994

Norm

ArbVG §34

Rechtssatz

Bei Zweifeln über die Betriebseigenschaft einer Arbeitsstätte kommt es auf die Scha2ung einer Einheit, in deren

Rahmen eine wirksame Tätigkeit der Betriebsvertretung möglich ist, an.

Entscheidungstexte
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